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FABI – STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

AUSWIRKUNGEN AUF DEN LOHNAUSWEIS

Kant. Steuerverwaltung

Ausbildung und Information 
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Angesprochene Themen

1. FABI, die Verordnung und die Mitteilung der ESTV vom 15. Juli
2016 über Geschäftsfahrzeuge

1.1. Verordnung der ESTV

1.2. Steuerliche Auswirkungen

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis

1.4. Auswirkungen auf die Steuererklärung

2. Weitere Änderungen und Neuerungen in der Wegleitung zum
Ausfüllen des Lohnausweises 2016

3. Einige nützliche Informationen betreffend die Rückerstattung
von Kosten, bewilligte Spesenreglemente

4. Pflichten und Verantwortlichkeiten

FABI – STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN

AUSWIRKUNGEN AUF DEN LOHNAUSWEIS
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FABI – Obergrenze von Fr. 3’000.- für den Arbeitsweg

Als Berufskosten dürfen künftig von unselbständig Erwerbenden
bei der direkten Bundessteuer nur mehr die Kosten bis zu einem
Maximalbetrag von 3000 Franken für Fahrten zwischen Wohn- und
Arbeitsstätte abgezogen werden.

Als Folge des neuen Gesetzes zu Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur (FABI) hat das Eidgenössische
Finanzdepartement (EFD) die Berufskostenverordnung auf den 1.
Januar 2016 entsprechend angepasst.

Inkrafttreten per 1. Januar 2016

1.1. Berufskostenverordnung
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Wesentliche Änderungen der Verordnung

1.1. Berufskostenverordnung
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ESTV – Mitteilung vom 15. Juli 2016

Mitarbeiter mit Geschäftsfahrzeug

Seit dem 22. Juli 2016 auf der Internetseite der KSV veröffentlicht

1.1. Berufskostenverordnung



2016 – KSV – Auswirkungen FABI 6

ESTV – Mitteilung vom 15. Juli 2016

Mitarbeiter mit Geschäftsfahrzeug

Seit dem 22. Juli 2016 auf der Internetseite der KSV veröffentlicht

Ab der Steuerperiode 2016 können Arbeitnehmer bei der direkten
Bundessteuer für den Arbeitsweg nur noch maximal 3’000 Franken pro
Jahr in Abzug bringen.

Diese Beschränkung des Fahrkostenabzugs hat auch Auswirkungen auf
die Deklaration im Lohnausweis: Arbeitgeber haben bei Mitarbeitenden,
die über ein Geschäftsfahrzeug verfügen, neu den prozentmässigen
Anteil Aussendienst zu bescheinigen.

Bei unselbständig Erwerbstätigen mit Geschäftsfahrzeug ist für die
private Nutzung (ohne Arbeitsweg) wie bisher ein Privatanteil von 0,8

Prozent des Kaufpreises (exkl. Mehrwertsteuer) pro Monat, entsprechend

9,6 Prozent pro Jahr, zu deklarieren.

1.1. Berufskostenverordnung
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Für den Walliser Steuerpflichtigen

� Steuerperioden 2016 – 2017

Bundessteuer – Begrenzung des Abzuges auf Fr. 3’000.-

Kantonssteuer – Keine Begrenzung des Abzuges

� Steuerperiode 2018

Bundessteuer – Begrenzung des Abzuges auf Fr. 3’000.-

Kantonssteuer – Begrenzung des Abzuges auf Fr. 9’000.- *

*Falls das Kantonsparlament die PAS-2-Massnahmen annimmt (Grosser Rat,
Herbst 2016)

1.2. Steuerliche Auswirkungen
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Änderungen in der Wegleitung zum Ausfüllen des
Lohnausweises

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Welches sind die wichtigsten Änderungen? Mögliche Situationen
Folgende Fallkonstellation

Im Jahr zurückgelegte Streckenkilometer für den Arbeitsweg 10’000 
km x 0.70 = Fr. 7’000.-

a. Vom Arbeitnehmer zu tragende Kosten für den Arbeitsweg (ohne 
Geschäftsfahrzeug)

Lohnausweis 
Keine Änderung 

Steuererklärung
Kantonssteuer: Zugelassener Abzug für die Zurücklegung des 
Arbeitsweges Fr. 7’000.-
Bundessteuer: Arbeitsweg Fr. 7’000.-

Obergrenze für den Abzug Fr. 3’000.-

Aufzurechnendes Einkommen Bund Fr. 4’000.- (StE Ziff. 2710)

(Unterschied Kantonssteuer – Bundessteuer!)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Mögliche Situationen

Folgende Fallkonstellation

Im Jahr zurückgelegte Streckenkilometer für den Arbeitsweg 10’000 
km x 0.70 = Fr. 7’000.-

b. Der Arbeitgeber entschädigt seinen Angestellten für den 
Arbeitsweg mit Fr. 0.70 pro Kilometer

Lohnausweis (Wegleitung Randziffer 17)

Betrag erfassen in Ziffer 2.3 (AHV-pflichtig)

Das Feld F ist nicht anzukreuzen

Steuererklärung

Kantonssteuer : Zugelassener Abzug für den Arbeitsweg Fr. 7’000.-

Bundessteuer: Arbeitsweg Fr. 7’000.-

Obergrenze für den Abzug Fr. 3’000.-

Aufzurechnendes Einkommen für die Bundessteuer Fr. 4’000.- (StE Ziff. 2710)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Welches sind die wichtigsten Änderungen? Mögliche Situationen

Folgende Fallkonstellation

Im Jahr zurückgelegte Streckenkilometer für den Arbeitsweg 10’000 km x 
0.70 = 7’000.-

c. Der Arbeitnehmer verfügt über ein Geschäftsfahrzeug (Wert Fr. 
50’000.-), welches er sowohl für den Arbeitsweg als auch in seiner 
Freizeit benutzen darf. Lohnausweis (Wegleitung Randziffer 9)

Der zu deklarierende Betrag beträgt 9.6% des Kaufpreises inkl. sämtlichen 
Sonderausstattungen (exkl. Mehrwertsteuer) ausser es liegt ein von der KSV 
genehmigtes Spesenreglement vor. Vorliegend Fr. 4’800.-

Das Feld F ist anzukreuzen. 

Steuererklärung

Kantonssteuer: Es können keine Kosten für den Arbeitsweg abzogen werden. 

Bundessteuer : Arbeitsweg Fr. 7’000.-

Abzugsobergrenze Fr. 3’000.-

Aufzurechnendes Einkommen für die Bundessteuer Fr. 4’000.- (StE 2710)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Mögliche Situationen
Folgende Fallkonstellation

Im Jahr zurückgelegte Streckenkilometer für den Arbeitsweg 10’000 km 
x 0.70 = 7’000.-

d. Der Arbeitnehmer im Aussendienst verfügt über ein Geschäftsfahrzeug, um 
den Arbeitsweg zurückzulegen sowie für private Fahrten.

Lohnausweis (Wegleitung Randziffer 9 – Randziffer 70)
Zu deklarieren 9.6% von Kaufpreis inkl. Sonderausstattung (exkl. MWST)

Das Feld F ist anzukreuzen

Erfassung des prozentualen Anteils des Aussendienstes

Steuererklärung
Kantonssteuer: Es können keine Kosten für den Arbeitsweg abzogen werden. 
Bundessteuer: Arbeitsweg

Fr. 7’000.- x 60% Zeit am Arbeitsplatz Fr. 4’200.-

Abzugsobergrenze Fr. 3’000.

Aufzurechnendes Einkommen Bundessteuer  Fr. 1’200.- (StE 2710)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Begriff Geschäftsfahrzeug

Arbeitnehmer verfügt über ein Geschäftsfahrzeug (Arbeitgeber hat 
den prozentmässigen Anteil Aussendienst zu bescheinigen)

Geschäftswagen
Handelsreisende
Kundenberater
Monteure
Erwerbstätigkeit auf Baustellen 
Erwerbstätigkeit für auswärtige Projekte

Poolfahrzeuge
Falls sie in der Regel am üblichen Arbeitsort stationiert sind und für 
Kundenbesuche von allen Mitarbeitenden benutzt werden können

Es ist kein Privatanteil zu deklarieren 

Falls die Fahrzeuge auch privat zur Verfügung stehen
In diesem Fall ist ein Fahrtenbuch zu führen und
es sind dem Mitarbeitenden die privaten Fahrten zum Ansatz von 70 
Rappen pro Kilometer in Rechnung zu stellen.

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst:

Der Arbeitnehmer fährt direkt vom Wohnort aus zum Kunden:

Dies gilt als 100% Aussendienst.

Der Arbeitnehmer fährt vom Wohnort ins Büro und anschliessend zum 
Kunden:

Gilt als halber Aussendiensttag. Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer 
morgens vom Wohnort direkt zum Kunden fährt und am Abend nach dem 
Kundenbesuch noch an seinen üblichen, permanenten Arbeitsort fährt, 
bevor er an seinen Wohnort zurückkehrt.

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Welches sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

(regelmässige) Homeoffice-Tage

gelten als Aussendiensttage (kein Arbeitsweg).

langfristige Abwesenheiten:

gelten ebenfalls als Aussendienst: Krankheit, 
Mutterschaftsurlaub, Rekrutenschule, usw., unter der Ziff. 15 zu 
erwähnen

Für die Bestimmung des prozentualen Anteils Aussendienst ist 
die Anzahl Arbeitstage festzulegen:

Man geht von 220 Arbeitstagen pro Jahr aus.

Beispiel : 132 Tage im Aussendienst entsprechen 60%

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

Schätzung des prozentualen Anteiles (Anhang der Mitteilung der ESTV)

Um einen übermässigen Arbeitsaufwand zu vermeiden, bestehen 
zwei Möglichkeiten:

1. Anhang der Mitteilung der ESTV (1)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

Schätzung des prozentualen Anteiles (Anhang der Mitteilung der ESTV)

Um einen übermässigen Arbeitsaufwand zu vermeiden, bestehen 
zwei Möglichkeiten.

1. Anhang des Mitteilung der ESTV (2)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

Schätzung des prozentualen Anteiles (Anhang der Mitteilung der ESTV)

Um einen übermässigen Arbeitsaufwand zu vermeiden, bestehen 
zwei Möglichkeiten:

1. Anhang der Mitteilung der ESTV (3)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

Schätzung des prozentualen Anteiles (Anhang der Mitteilung der ESTV)

Um einen übermässigen Arbeitsaufwand zu vermeiden, bestehen 
zwei Möglichkeiten:

1. Anhang der Mitteilung der ESTV (4)

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Was sind die wichtigsten Änderungen? Bedeutung des Begriffes Aussendienst

Schätzung des prozentualen Anteiles (Anhang Mitteilung ESTV)

Um einen übermässigen Arbeitsaufwand zu vermeiden, bestehen 
zwei Möglichkeiten:

1. Anhang der Mitteilung der ESTV

2. Bei Abweichungen von den im Anhang der Mitteilung der ESTV 

aufgeführten prozentualen Anteilen Aussendienst, besteht die 

Möglichkeit, nach Absprache mit der KSV einen anderen Anteil 

festzulegen. 

Kontaktpersonen KSV 

Mittel- und Unterwallis: Nicolas Mathys

Oberwallis: Claudio Minnig

1.3. Auswirkungen auf den Lohnausweis
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Berechnung

Steuererklärung 
Kantonssteuer 2016 : Da es keine Abzugsobergrenze gibt, ist kein 
Einkommen aufzurechnen
Bundessteuer 2016 : Abzugsobergrenze von Fr. 3’000.-

Begibt sich der Arbeitnehmer jeden Tag von seinem Wohnort zu seiner 
gewöhnlichen Arbeitsstätte

Fr. 7’780.- sind beim Einkommen aufzurechnen (StE 2710)
Beträgt der Aussendienst 30%

Fr. 4’546.- sind beim Einkommen aufzurechnen (StE 2710)
Beträgt der Aussendienst 100%

Es ist kein Einkommen aufzurechnen

1.4. Auswirkungen auf die Steuererklärung

Typ Arbeitnehmer

Distanz Wohnort

und Arbeitsort 

beträgt 35 km

Tarif 

pro km

Arbeits-

tage
Total

Bemerkung      

Ziff. 15 NLA
Total

Obergrenze
FABI

Differenz 

Aufrechnung 

Einkommen

2710 StE

Arbeitnehmer fährt alle  

Tage zum Arbeitsort
70km     0.70 220 10'780 100% 10'780 3'000 7'780

Arbeitnehmer 30% extern 

70% am Arbeitsort
70km     0.70 220 10'780 70% 7'546 3'000 4'546

Arbeitnehmer 100% extern 

bei den Kunden
70 km    0.70 220 10'780 0% -- -
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1.4. Auswirkungen auf die Steuererklärung

Fabi Relevant
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Was sind die wichtigsten Änderungen ? Generalabonnement (GA) SBB

Ohne geschäftliche Notwendigkeit

Lohnausweis

Das GA ist unter der Ziffer 2.3 zu deklarieren

Das Feld F ist nicht anzukreuzen.

Steuererklärung

Fr. 5’970.-

Fr. 3’000.- Abzugsobergrenze Bundessteuer

Fr. 2’970.- Aufzurechnendes Einkommen (StE 2710)

Das Halbtaxabonnement ist nicht zu deklarieren.

2. Lohnausweis – Weitere neue Elemente
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Was sind die wichtigsten Änderungen ? Generalabonnement SBB

Mit geschäftlicher Notwendigkeit

Lohnausweis

Unter der Ziffer 2.3 ist nichts zu deklarieren

Das Feld F ist anzukreuzen. 

Steuererklärung

Kantonssteuer: Die Kosten für den Arbeitsweg sind nicht 
abzugsfähig

Bundessteuer : Generalabonnement SBB Fr. 5’970.-

Abzugsobergrenze Fr. 3’000.-

Aufzurechnendes Einkommen (StE 2710) Fr. 2’970.-

2. Lohnausweis – Weitere neue Elemente
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2. Lohnausweis – Weitere neue Elemente

Wegleitung Randziffer 2 und 3 Allgemeines

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Lohnausweis
auszustellen. Darin sind sämtliche Leistungen bzw. geldwerten
Vorteile zu deklarieren, die dem Arbeitnehmer oder dem
Pensionierten im Zusammenhang mit dem bestehenden,
respektive ehemaligen Arbeitsverhältnis zugeflossen sind.

Erhält ein Pensionierter eine geldwerte Leistung von seinem
ehemaligen Arbeitgeber, gelangen die gleichen Regeln wie für die
noch nicht pensionierten Arbeitnehmer zur Anwendung

Für Pensionierte des Verbandes öffentlicher  Verkehr (VÖV) gelten 
die von der Schweizerischen Steuerkonferenz aufgestellten Regeln 
gemäss nachstehendem Link:

http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/VoeV-
Praxisempfehlung%20per%201.1.2016_DE.pdf
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2. Lohnausweis – Weitere neue Elemente
Wegleitung Randziffer 26 (Ziffer 2.3 StE) Andere Gehaltsnebenleistungen
Eine steuerbare Gehaltsnebenleistung liegt z. B. dann vor, wenn der Arbeitgeber 
im eigenen Namen gewisse Auslagen (Lebenshaltungskosten) tätigt und alsdann 
die entsprechende Leistung (z. B. Mietwohnung, Konsumwaren) dem 
Arbeitnehmer und ihm nahestehende Personen zur Verfügung stellt. In diesen 
Fällen ist der Marktwert bzw. Verkehrswert (vgl. Rz 19) einzusetzen
Randziffer 29 (Ziffer 5) Beteiligungsrechte

In allen Fällen von Mitarbeiterbeteiligungen sind nebst weiteren
Bescheinigungspflichten sämtliche Detailangaben auf einem Beiblatt zum
Lohnausweis auszuweisen.
Das Beiblatt muss den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum, usw. enthalten
und klar dem Haupt-Lohnausweis zuweisbar sein (Details für Beiblatt gemäss
Mitarbeiterbeteiligungsverordnung, MBV).
Wird der geldwerte Vorteil erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses an eine
in der Schweiz (Art. 15 Abs. 1 MBV) oder im Ausland ansässige Person (Art. 15 Abs.
2 MBV) ausgerichtet respektive bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis nach
Wegzug aus der Schweiz gewährt (Art. 8 MBV), muss der Arbeitgeber den
zuständigen kantonalen Behörden eine Bescheinigung zustellen.
Zusätzlich sind die Bescheinigungspflichten gemäss AHVV zu beachten.
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2. Lohnausweis – Weitere neue Elemente

Randziffer 37 (Ziffer 2.3.) Beiträge des Arbeitgebers an 
Versicherungen 

Alle Beiträge des Arbeitgebers an Versicherungen des Arbeitnehmers
bzw. an dessen nahestehende Personen, wie Beiträge an:

Krankenkassen

alle Formen der freien Vorsorge (Säule 3b), z. B. Lebens-, Renten-,
Kapital- oder Sparversicherungen.

Randziffer 61 (Ziffer 13.3) Beiträge für die Weiterbildung

Per 1. Januar 2016 Änderung von Art. 33 Abs. 1 lit. j DBG betreffend
die Abzugsfähigkeit von Aus- und Weiterbildungskosten (die Änderung
gilt auf kantonaler Ebene im Kanton VS bereits seit 2013)

Vergütungen an Arbeitnehmer sind indes unter der Ziffer 13.3 zu
bescheinigen (nicht anzugeben sind vom Arbeitgeber übernommene
Vergütungen, die auf seinen Namen ausgestellt sind).
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Wegleitung Randziffer 51 Spesenvergütung (Unterscheidung)

Spesen für Auslagen währen der eigentlichen Arbeitstätigkeit
nicht steuerbar

Es ist nicht notwendig, die effektiven Spesen zu bescheinigen; es ist
ausreichend, unter der Ziff. 13.1.1 ein Kreuz zu setzen

Falls die Spesen pauschal vergütet, müssen sie bescheinigt werden

Zulagen (Geburts-, Kinderzulagen, Nachtzulagen, Schichtzulagen,
Versicherungsprämien, usw.)

steuerbar

Spesenvergütung, welche Auslagen decken, die vor oder nach der eigentlichen
Arbeitstätigkeit anfallen (Arbeitswegvergütungen, Entschädigungen für die
Nutzung privater Arbeitszimmer, usw.)

steuerbar
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Genehmigte Spesenreglemente

Die vom Sitzkanton genehmigten Spesenreglemente werden
grundsätzlich in den anderen Kanton anerkannt.

Das Spesenreglement ist der kantonalen Steuerbehörde zur
Genehmigung zu unterbreiten.

Jede Änderung des Spesenreglements ist vorgängig der Behörde
zur Genehmigung zu unterbreiten.

Der Anspruch auf Spesenvergütung hängt davon ab, ob das
Unternehmen über mindestens zehn Angestellte verfügt (die
Praxis im Kanton VS ist nicht allzu restriktiv).

Vermerk in der Ziffer 13.2
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Genehmigte Spesenreglemente
Informationen auf der Website der KSV
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Verpflegungskosten

Vergünstige Mahlzeiten und Lunch-Checks

Das Feld G ist anzukreuzen = halber Abzug

Selbst wenn der Arbeitnehmer keine Mahlzeiten in der Kantine 
einnimmt (keine Unterscheidung).

Bezahlt der Arbeitnehmer indes weniger als Fr. 10.- für das 
Mittagessen und weniger als Fr. 8.- für das Abendessen, wird in 
der Steuererklärung kein Abzug gewährt. 
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Verpflegungskosten

Entschädigung für das Mittagessen

Arbeitnehmer mit einem Aussendienstanteil von weniger als 50%

Lohnausweis :

Steuererklärung : Der Arbeitnehmer kann sämtliche 

Verpflegungskosten in Abzug bringen.
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Verpflegungskosten

Entschädigung für das Mittagessen 

Arbeitnehmer mit einem Aussendienstanteil zwischen 50% und 60%

Lohnausweis :

Steuererklärung : Der Arbeitnehmer kann 50% des Abzuges geltend 

machen. 
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Verpflegungskosten

Entschädigung für das Mittagessen 

Arbeitnehmer mit einem Aussendienstanteil von mehr als 60%

Lohnausweis :

Steuererklärung : Der Arbeitnehmer kann keinen Abzug geltend 

machen. 
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Geschenke

Bei üblichen Weihnachts-, Geburtstags- und ähnliche
Naturalgeschenken, die den Wert von Fr. 500.- pro Ereignis
übersteigen, ist der ganze Betrag in der Ziff. 15 anzugeben.

Beiträge an Vereins- und Clubmitgliedschaften bis Fr. 1000.-
sind nicht zu deklarieren. Bei Beiträgen, die diesen Betrag
übersteigen, ist der ganze Betrag anzugeben (Ziffer 15 des
Lohnausweises);

Neuerung: Abonnemente für Fitnessclubs sind zu deklarieren
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Ausbezahlte Entschädigungen beim Ableben des Arbeitnehmers

Es sind zwei Lohnausweise auszustellen 

Ein Lohnausweis für den Angestellten bis zu seinem Todestag

Rentenbescheinigung für den Angestellten nach seinem Todestag

das Feld B ankreuzen (X ) – Rentenbescheinigung

Name des anspruchsberechtigten Hinterlassenen

Getrennte Besteuerung
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3. Lohnausweis – Einige nützliche Informationen

Beschäftigungsdauer

Es ist darauf zu achten, die genaue Beschäftigungsdauer 
anzugeben und nicht  systematisch 1.1.2016 – 31.12.2016

Zwei verschiedene Zeitspannen (vom 1. Februar bis zum 31. März 
und vom 1. Oktober bis zum 30. November) im gleichen 
Unternehmen sind in der Ziffer 15 aufzuführen
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4. Pflichten und Verantwortlichkeiten

Verletzung der Pflicht zur Einreichung eines Lohnausweises            
(Art. 174 DBG)

Busse bis zu Fr. 1’000.- und in schweren Fällen oder bei Rückfall bis 
zu Fr. 10’000.-.

Wird der Lohnausweis nicht korrekt ausgefüllt

Bei rechtskräftiger Veranlagung

Nachbesteuerung (Verzugszins)

Busse aufgrund vollendeter Steuerhinterziehung

Beteiligung des Treuhänders (177 DBG)

Bei nicht rechtskräftiger Veranlagung

Busse infolge versuchter Steuerhinterziehung (Verzugszinsen)

Beteiligung des Treuhänders (177 DBG)
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4. Pflichten und Verantwortlichkeiten

Steuerbetrug (Art. 186 DBG)

Der Lohnausweis ist eine Urkunde

Verwickelte Personen 

Arbeitgeber

Arbeitnehmer

Treuhänder

Vergehen (Strafverfolgungsbehörde)

Busse bis zu Fr. 30’000.-

Gefängnis
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Fragen?



Danke für die 
Aufmerksamkeit!

FABI – steuerliche Auswirkungen / Lohnausweis


